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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1993

Rechtssatz

Nimmt der Beschuldigte die Begründung seiner minderjährigen Töchter für die Ablehnung des Schulbesuches, nämlich

daß sie aufgrund ihrer moralischen und sittlichen Überzeugung in der Schule "Gefahren ausgesetzt" sind, ... " und sie

wegen ihrer Überzeugung der Mißbilligung durch die anderen Mitschüler und auch der Lehrer ausgesetzt werden" und

somit "in ihrem persönlichen Fortkommen gefährdet sind", billigend in der Form in Kauf, daß er keinerlei Anstrengung

unternimmt, die minderjährigen Kinder zur Erfüllung ihrer P ichten anzuhalten, verwirklicht er in der Schuldform der

Fahrlässigkeit die Verwaltungsübertretung nach dem Schulpflichtgesetz.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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